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276. Kundmachung: Ratifikation des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Auslieferungsüberein-
kommen durch Zypern

277. Kundmachung: Beitritt von Guatemala zum Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstrek-
kung ausländischer Schiedssprüche

278. Kundmachung: Annahme des Statuts der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht durch
Polen

279. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Sene-
gal über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für Inhaber von Diplomaten- und
Dienstpässen

276. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
19. Juni 1984 betreffend die Ratifikation des
Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen
Auslieferungsübereinkommen durch Zypern

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Zypern am 13. April 1984 seine Ratifi-
kationsurkunde zum Zweiten Zusatzprotokoll zum
Europäischen Auslieferungsübereinkommen (BGBl.
Nr. 297/1983) hinterlegt.

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Arti-
kel 6 Absatz 3 für Zypern am 12. Juli 1984 in Kraft.

Sinowatz

277. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
3. Juli 1984 betreffend den Beitritt von Guate-
mala zum Übereinkommen über die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Schieds-

sprüche

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat Guatemala am 21. März 1984
seine Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über
die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Schiedssprüche (BGBl. Nr. 200/1961, letzte Kund-
machung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 26/
1984) hinterlegt.

Anläßlich der Hinterlegung der Beitrittsurkunde
hat Guatemala die nachstehende Erklärung abgege-
ben:

„Die Republik Guatemala wird das Übereinkom-
men auf der Grundlage der Gegenseitigkeit nur auf
die Anerkennung und Vollstreckung von Schieds-
sprüchen anwenden, die auf dem Gebiet eines
anderen Vertragsstaates gefällt worden sind; sie
wird es nur auf Streitfälle aus Rechtsverhältnissen
vertraglicher oder nichtvertraglicher Art anwenden,
die nach ihrem innerstaatlichen Recht dem handels-
rechtlichen Bereich zuzuordnen sind."

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem
Art. XII Abs. 2 für Guatemala am 19. Juni 1984 in
Kraft.

Sinowatz

278. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
3. Juli 1984 betreffend die Annahme des Sta-
tuts der Haager Konferenz für Internationales

Privatrecht durch Polen

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung hat Polen am 29. Mai 1984 seine Annahmeur-
kunde zum Statut der Haager Konferenz für Inter-
nationales Privatrecht (BGBl. Nr. 21/1967, letzte
Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 443/1983) hinterlegt.

Das Statut ist für Polen am 29. Mai 1984 in
Kraft getreten.

Sinowatz
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279.

ABKOMMEN
ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER
REGIERUNG DER REPUBLIK SENEGAL
ÜBER DIE AUFHEBUNG DER SICHT-
VERMERKSPFLICHT FÜR INHABER
VON DIPLOMATEN- UND DIENSTPÄS-

SEN

Artikel 1

Staatsbürger der Republik Österreich und Staats-
angehörige der Republik Senegal, die Inhaber eines
gültigen Diplomaten- oder Dienstpasses sind, dür-
fen ohne Sichtvermerk in das Hoheitsgebiet des
anderen Staates einreisen und sich dort bis zu drei
Monaten aufhalten.

Artikel 2

(1) Inhaber von Diplomaten- oder Dienstpässen,
die Mitglieder der diplomatischen Mission oder
einer konsularischen Vertretung des einen Staates
auf dem Hoheitsgebiet des anderen Staates oder
Vertreter des einen Staates bei einer internationalen
Organisation sind, die ihren Amtssitz auf dem
Hoheitsgebiet des anderen Staates hat, oder einer
solchen internationalen Organisation als Beamte
angehören, dürfen sich bis zur Beendigung ihrer
Dienstverwendung sichtvermerksfrei auf dem
Hoheitsgebiet des anderen Staates aufhalten.

(2) Für die Dauer der Dienstverwendung der im
Absatz (1) angeführten Personen dürfen sich auch
deren mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebende
Familienangehörige sichtvermerksfrei auf dem
Hoheitsgebiet des anderen Staates aufhalten, wenn
sie selbst Inhaber gültiger Diplomaten- oder
Dienstpässe sind.

Artikel 3

Durch dieses Abkommen wird das Recht der
Vertragsstaaten nicht berührt, Personen, die sie als
unerwünscht ansehen, die Einreise oder den Auf-
enthalt zu verweigern.

Artikel 4

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten
Monats, der auf den Monat folgt, in dem das
Abkommen unterzeichnet wurde, in Kraft.

Artikel 5

Dieses Abkommen tritt drei Monate nach Ein-
langen der schriftlich auf dem diplomatischen
Wege vorzunehmenden Kündigung beim anderen
Vertragsstaat außer Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
dieses Abkommen unterzeichnet.
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GESCHEHEN ZU Dakar, am 24. Mai 1984 in
zwei Urschriften, jede in deutscher und französi-
scher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen
authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Dr. Gerhard Pfanzelter m. p.

Botschafter
der Republik Österreich

Für die Regierung der
Republik Senegal:

Moustapha Niasse m. p.

Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten

Das Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 4 am 1. August 1984 in Kraft.

Sinowatz
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